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Bundesbeschluss Entwurf 
über die Volksinitiative  
«Energie- statt Mehrwertsteuer» 

vom … 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf Artikel 139 Absatz 5 der Bundesverfassung1, 
nach Prüfung der am 17. Dezember 20122 eingereichten Volksinitiative  
«Energie- statt Mehrwertsteuer», 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 20. November 20133, 

beschliesst: 

Art. 1 
1 Die Volksinitiative vom 17. Dezember 2012 «Energie- statt Mehrwertsteuer» ist 
gültig und wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. 
2 Sie lautet: 

I 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 130a (neu)  Energiesteuer 
1 Der Bund kann auf der Einfuhr und der inländischen Erzeugung nicht erneuerbarer 
Energie eine Steuer erheben. Wird die Energie ausgeführt, so wird die Steuer 
zurückerstattet. Die Steuer wird pro Kilowattstunde Primärenergie bemessen. 
2 Das Gesetz kann zur Vermeidung wesentlicher Wettbewerbsverzerrungen die 
Besteuerung der grauen Energie vorsehen. 
3 Der Steuersatz wird so festgelegt, dass der Steuerertrag einem festen Prozentsatz 
des Bruttoinlandproduktes entspricht. 
4 Für die einzelnen Energieträger können aufgrund ihrer ökologischen Gesamtbilanz 
unterschiedliche Steuersätze festgelegt werden. 
5 Das Gesetz kann zur Vermeidung wesentlicher Wettbewerbsverzerrungen und zur 
Vereinfachung der Steuererhebung Ausnahmen von einer vollumfänglichen Besteu-
erung festlegen. 
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6 Ist wegen der Entwicklung des Altersaufbaus die Finanzierung der Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenversicherung nicht mehr gewährleistet, so können höchstens 
13,1 Prozent des Steuerertrags dafür verwendet werden. 
7 5 Prozent des nicht zweckgebundenen Ertrags werden für die Prämienverbilligung 
in der Krankenversicherung zugunsten unterer Einkommensschichten verwendet, 
sofern nicht durch Gesetz eine andere Verwendung zur Entlastung unterer Einkom-
mensschichten festgelegt wird. 

II 

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert: 

Art. 196 Ziff. 3 Abs. 2 Bst. ebis (neu) 

3. Übergangsbestimmung zu Art. 87 (Eisenbahnen und weitere Verkehrsträger) 
2 Der Bundesrat kann zur Finanzierung der Eisenbahngrossprojekte: 

ebis. 1,5 Prozent des Ertrags der Energiesteuer nach Artikel 130a verwenden; 

Art. 197 Ziff. 94 (neu) 

9. Übergangsbestimmung zu Art. 130a (Energiesteuer) 
1 Mit Inkrafttreten der Gesetzgebung zu Artikel 130a, spätestens jedoch am 
31. Dezember des fünften Jahres nach dessen Annahme: 

a. werden die Artikel 130, 196 Ziffer 3 Absatz 2 Buchstabe e und 196 Ziffer 14 
aufgehoben; 

b. wird Artikel 134 wie folgt geändert: 

Art. 134 Ausschluss kantonaler und kommunaler Besteuerung 
1 Was die Bundesgesetzgebung als Gegenstand der besonderen Verbrauchssteuern, 
der Stempelsteuer und der Verrechnungssteuer bezeichnet oder für steuerfrei erklärt, 
dürfen die Kantone und Gemeinden nicht mit gleichartigen Steuern belasten. 
2 Der feste Prozentsatz des Bruttoinlandproduktes in Artikel 130a Absatz 3 wird so 
festgelegt, dass der Ertrag der Energiesteuer dem durchschnittlichen Ertrag der 
Mehrwertsteuer in den letzten fünf Jahren vor ihrer Aufhebung entspricht. 
3 Tritt die Gesetzgebung zu Artikel 130a nicht spätestens am 1. Januar des sechsten 
Jahres nach dessen Annahme in Kraft, so regelt der Bundesrat die Einzelheiten. 

Art. 2 

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative abzulehnen. 

  

4 Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmung wird nach der Volksabstimmung von 
der Bundeskanzlei festgelegt. 


